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§ 2
Der Zentrale Transportausschuß hat die rechtzeitige 

Entscheidung der Grundfragen zur Koordinierung der 
Transportaufgaben und Durchsetzung der sozialisti
schen Zusammenarbeit der am Gütertransport und am 
Berufsverkehr Mitwirkenderr zu gewährleisten und die 
Organisierung der Durchführung der Transportpläne 
und der in seinen Beschlüssen festgelegten Aufgaben 
zu sichern. Zur Verwirklichung der Aufgaben hat der 
Zentrale Transportausschuß insbesondere

a) die Prinzipien der Aufgabenteilung weiter zu ent
wickeln und durchzusetzen sowie die Beziehun
gen zwischen den Verkehrsträgern, den Trans- 
portbeteiÜglen und den zentralen sowie örtlichen 
staatlichen Organen zu festigen,

b) die rationellste Organisation der Transportkette 
und Kooperationsprozesse sowie des Berufsver
kehrs verbindlich festzulegen,

c) die Transportpläne zu beschließen und die Maß
nahmen zur Lösung der Transportaufgaben und 
des Berufsverkehi's zu kontrollieren.

§3
(1) Der Zentrale Transportausschuß tritt zu ordent

lichen und außerordentlichen Sitzungen zusammen.
(2) Ordentliche Sitzungen finden in der Regel am 

23. jeden Monats statt.
(3) Außerordentliche Sitzungen werden vom Vorsit

zenden nach Bedarf einberufen.
(4) Der Zentrale Transportausschuß ist beschlußfähig, 

wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwe
send ist. Er faßt seine Beschlüsse einstimmig.

(5) Die Beschlüsse und festgelegten Maßnahmen des 
Zentralen Transportausschusses' sind sowohl für die 
nachgeordneten Transportausschüsse als auch für alle 
staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe, 
Dienststellen und Einrichtungen verbindlich, auch wenn 
einzelne Bereiche im Zentralen Transportausschuß 
nicht vertreten sind. Haben solche Beschlüsse auf nicht 
vertretene Bereiche ökonomische Auswirkungen, so 
sind sie mit den betroffenen Bereichen vorher abzu
stimmen.

§4
(1) Den Vorsitz des Zentralen Transportausschusses 

hat das für das Verkehrswesen zuständige Mitglied des 
Ministerrates, der Minister für Verkehrswesen.

(2) Der Zentrale Transportausschuß besteht aus
— Stellvertretern der Minister oder anderen leiten

den Mitarbeitern zentraler Staatsorgane, die Auf
gaben gemäß 8 2 wahrzunehmen haben;

— den Vorsitzenden der Bezirkstransportausschüsse.

(3) Die Mitglieder des Zentralen Transportausschus
ses werden vom Vorsitzenden des Zentralen Trans
portausschusses im Einvernehmen mit den Leitern der 
betreffenden Organe berufen.

(4) Weitere Vertreter der staatlichen Organe, der 
Verkehrsträger, der Wirtschaft und gesellschaftlicher 
Organisationen können durch den Vorsitzenden im 
Einvernehmen mit den Leitern der betreffenden Organe 
zu den Sitzungen hinzugezogen werden.

§5
(1) Der Zentrale Transportausschuß bildet eine Ope

rativgruppe und ein Berufsverkehrsaktiv, deren Leiter 
und Mitglieder nach Beratung im Zentralen Trans
portausschuß vom Vorsitzenden bestimmt werden.

(2) Die Operativgruppe und das Berufsverkehrsaktiv 
des Zentralen Transportausschusses nehmen zwischen 
den Sitzungen des Zentralen Transportausschusses je
weils in ihrem Verantwortungsbereich dessen Funktion 
wahr.

(3) Die Operativgruppe des Zentralen Transportaus
schusses tagt in der Regel einmal wöchentlich, das 
Berufsverkehrsaktiv auf Einladung seines Leiters.

(4) Die in Durchführung der Beschlüsse des Zentra
len Transportausschusses von der Operativgruppe und 
dem Berufsverkehrsaktiv getroffenen Festlegungen 
sind verbindlich gemäß § 3 Abs. 5.

§ 6
(1) Der Vorsitzende des. Zentralen Transportaus

schusses leitet die Tätigkeit des Zentralen Transport
ausschusses, beruft die Sitzungen ein und führt den 
Vorsitz.

(2) Der Vorsitzende des Zentralen Transportaus
schusses arbeitet unmittelbar mit den Mitgliedern des 
Zentralen Transportausschusses zusammen und kon
trolliert deren Tätigkeit als Mitglied des Zentralen 
Transportausschusses. Er ist berechtigt, zur Durchfüh
rung der Beschlüsse des Zentralen Transportausschus
ses den Mitgliedern des Zentralen Transportausschus
ses Aufträge für ihren Verantwortungsbereich zu er
teilen.

(3) Der Vorsitzende des Zentralen Transportaus
schusses ist berechtigt, Entscheidungen, die der Zu
stimmung des Zentralen Transportausschusses oder der 
Operativgruppe bedürfen, vorab zu treffen, wenn dies 
wegen der Dringlichkeit unumgänglich ist.

(4) Ist der Vorsitzende des Zentralen Transportaus- 
schilgses verhindert, nimmt das von ihm beauftragte 
Mitglied die Befugnisse des Vorsitzenden wahr.

§7
(1) Jedes Mitglied des Zentralen Transportausschus

ses ist für die Arbeit des Zentralen Transportausschus
ses und für die Erfüllung der Aufgaben in dem von 
ihm vertretenen Verantwortungsbereich persönlich ver
antwortlich und dem Zentralen Transportausschuß 
rechenschaftspflichtig.

(2) Die Mitglieder des Zentralen Transportausschus
ses haben bei der Vorbereitung der Sitzungen des 
Zentralen Transportausschusses die Probleme des von 
ihnen vertretenen Verantwortungsbereiches umfas
send zu analysieren und eng mit den Vertretern der 
anderen Bereiche zusammenzuarbeiten.

(3) Im Namen des Zentralen Transportausschusses 
oder dessen Vorsitzenden darf nur auftreten, wer vom 
Zentralen Transportausschuß, der Operativgruppe, dem 
Berufsverkehrsaktiv oder vom Vorsitzenden hierzu 
schriftlich ermächtigt ist.

§ 8
Die Mitglieder des Zentralen Transportausschusses, 

der Operativgruppe und des Berufsverkehrsaktivs 
haben die Durchführung der Beschlüsse in ihrem Ver
antwortungsbereich selbständig und unverzüglich zu or
ganisieren.. Sie haben die Durchführung der Beschlüsse 
ständig kontrollieren zu lassen, deren Wirksamkeit 
und Ergebnisse einzuschätzen sowie die bei der Durch
führung auftretenden neuen Probleme aufzugreifen und 
unverzüglich Maßnahmen zu deren Lösung einzuleiten.


